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CDU lehnt Diskriminierungsverbot:
Grönemeyer fordert

GrundgesetzÄnderung
Die CDU lehnt eine Grundgesetzänderung zum

Diskriminierungsschutz von LGBTQI ab und sieht keinen
Anlass für Änderungen.

Die Debatte um die rechtliche Gleichstellung von LGBTQI-
Menschen in Deutschland nimmt immer stärker Fahrt auf. Immer
mehr Stimmen fordern eine Ergänzung des Grundgesetzes, um
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung
ausdrücklich zu verbannen. Diese Forderung steht im
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion und wird von der
Initiative des Christopher Street Day (CSD) in Berlin verstärkt,
wo Hunderttausende für mehr Rechte demonstrierten.

Der CSD als Plattform für Veränderung

Am vergangenen Wochenende versammelten sich in Berlin
zahlreiche Demonstranten zum CSD, um auf die Rechte von
LGBTQI-Menschen aufmerksam zu machen. Der Sänger Herbert
Grönemeyer nutzte die Gelegenheit, um die Politik direkt
anzusprechen. Er rief dazu auf, Artikel 3 des Grundgesetzes um
den Hinweis zu erweitern, dass niemand aufgrund seiner
geschlechtlichen und sexuellen Identität benachteiligt werden
dürfe. „Es braucht Ausdauer und viel Mut“, so Grönemeyer vor
der Menge, was den Einsatz vieler Prominenter für diese
wichtige Thematik verdeutlicht.

Politische Positionen zum Thema



Im Kern des beständigen Diskurses steht der Widerstand der
CDU gegen eine Grundgesetzänderung, um sexuelle Identität als
Diskriminierungsmerkmal zu integrieren.
Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei äußerte in einem
Interview, dass er einen solchen Schritt für unnötig halte, da der
Diskriminierungsschutz bereits in Artikel 3 verankert sei. „Das
Grundgesetz ist die Herzkammer unserer Verfassung.
Änderungen benötigen besondere Gründe,“ führte er weiter aus.

Widersprüchliche Unterstützung innerhalb
der CDU

Trotz der ablehnenden Haltung der Parteispitze gibt es innerhalb
der Union eine wachsende Unterstützung für die rechtlichen
Änderungen. Besonders aus den CDU-geführten
Landesregierungen, wie der Berliner, kommen Initiativen, die
eine Ergänzung von Artikel 3 anstreben. Diese Entwicklungen
zeigen, dass der politische Druck, insbesondere von der Basis
und aus der Gesellschaft, auch bei traditionellen Parteien Gehör
findet.

Der breitere Kontext der Gleichstellung

Der rechtliche Schutz von LGBTQI-Personen in Deutschland wird
auch im Kontext der Geschichte betrachtet. Der Lesben- und
Schwulenverband (LSVD) weist darauf hin, dass homosexuelle
und bisexuelle Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund
des § 175 weiterhin verfolgt wurden. Diese historische
Perspektive untermauert die aktuellen Forderungen nach einer
rechtlichen Gleichstellung und zeigt auf, dass das Thema
sexuelle Identität in der deutschen Verfassung einen
besonderen Stellenwert einnehmen muss.

Der Wille zur Veränderung

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Dirk Wiese und FDP-Vize-
Fraktionschef Konstantin Kuhle unterstützen vehement die



Erweiterung des Diskriminierungsschutzes im Grundgesetz.
Beide betonen die Bedeutung einer Verfassungsänderung als ein
starkes Zeichen der politischen und gesellschaftlichen
Akzeptanz für LGBTQI-Rechte. Doch ohne die erforderliche
Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat bleibt die
Umsetzung der Forderungen vorerst eine Herausforderung.

Die Stimmen der Demonstranten, der Künstler und der Politiker
verdeutlichen den Wunsch nach Gleichberechtigung und einem
Ende der Diskriminierung auf Grundlage der sexuellen Identität.
Angesichts der verschiedenen Positionen in der politischen
Landschaft bleibt abzuwarten, wie sich der Diskurs entwickeln
wird und ob sich die gesetzgeberischen Bedingungen ändern
können. Am Ende wird die Gesellschaft entscheidend dafür sein,
ob der rechtliche Schutz für LGBTQI-Menschen in Deutschland
endlich unmissverständlich verankert wird.
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